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Presseerklärung Nr. 4 v. 7.3.2005

Zuwachs bei den Anwaltszahlen hält weiter an
Bundesrechtsanwaltskammer lehnt Zulassungs-

beschränkungen ab und setzt auf Qualitäts-
sicherung durch Fortbildung

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. Die Zahl der Anwälte in
Deutschland nimmt weiter zu. Am 1.1.2005 waren bei den
Rechtsanwaltskammern insgesamt 132.569 Rechtsanwälte und
179 RA-GmbHs registriert – ein Anstieg um 4,56 %. Das geht
aus der neuen Jahresstatistik der Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) in Berlin hervor. Damit hat sich die Zahl der in
Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte seit 1990 mehr als verdoppelt. Obwohl es vor allem für
Berufsanfänger immer schwieriger wird, einen Stand auf dem
Rechtsberatungsmarkt zu finden und zu erhalten, lehnt die
BRAK Zulassungsbeschränkungen strikt ab.

„Wir können nicht auf der einen Seite unsere Berufsausübung
ständig und nachhaltig deregulieren und auf der anderen Seite
das stärkste Regulierungsmittel, nämlich eine Beschränkung
des Zugangs zum Beruf einsetzen“, meint Dr. Bernhard Dom-
bek, Präsident der BRAK, und erteilt damit direkten oder indi-
rekten Forderungen nach einem Numerus Clausus im Fach Jura
eine klare Absage. Allerdings beinhalte der freie Zugang zum

Anwaltsberuf nicht nur die Chance, sich auf dem Rechtsmarkt
dauerhaft zu etablieren, sondern eben auch, gegebenenfalls zu
scheitern. „Das lässt sich nur durch Qualität in der anwaltli-
chen Beratung vermeiden. Und Qualität setzt ständige Fortbil-
dung voraus“, ist Dombek überzeugt.

Wer rastet, der rostet. Deshalb setzt sich die BRAK für eine
geprüfte Fortbildungsverpflichtung aller Anwälte ein, die insbe-
sondere dem Verbraucherschutz zugute kommt. In diesem
Zusammenhang hat die Satzungsversammlung bei der BRAK
Ende Februar 2005 beschlossen, dass jeder Anwalt, der mit
qualifizierenden Zusätzen wirbt, indem er seinem Namen zum
Beispiel einzelne Rechtsgebiete oder die Worte „Experte“
beziehungsweise „Spezialist“ hinzufügt, entsprechende theore-
tische Kenntnisse nachweisen muss.

Die etwa 18.500 deutschen Fachanwälte kennen die gesetzlich
festgeschriebene Fortbildungspflicht längst. Erfüllen sie die vor-
geschriebenen jährlichen Seminarstunden nicht, wird ihnen
der Titel wieder aberkannt. Auch hier stehen die Zeichen der
Anwaltschaft also ganz auf Qualitätssicherung. Und die Zahl
der Rechtsgebiete, in denen der Verbraucher die Hilfe eines
Fachanwalts in Anspruch nehmen kann, steigt kontinuierlich
an. Erst kürzlich hat nämlich die Satzungsversammlung die
Fachanwaltstitel von 8 auf 14 Rechtsgebiete ausgeweitet – auch
das ein Zeichen für einen gewandelten Rechtsanwaltsmarkt.

1. Beschlüsse der 3. Sitzung der 3. Satzungsversammlung bei
der Bundesrechtsanwaltskammer am 22./23.11.2004 in Berlin

I. Neufassung des § 1 Satz 2 FAO:

Weitere Fachanwaltsbezeichnungen können für das Familien-
recht, das Strafrecht, das Insolvenzrecht, das Versicherungs-
recht, das Medizinrecht, das Miet- und Wohnungseigentums-
recht, das Verkehrsrecht, das Bau- und Architektenrecht, das
Erbrecht sowie das Transport- und Speditionsrecht verliehen
werden.

II. Ergänzung des § 5 FAO

§ 5 Satz 1 wird nach lit. h) wie folgt ergänzt:

i) Medizinrecht: 60 Fälle, davon mindestens 15 rechtsförmliche
Verfahren (davon mindestens 12 gerichtliche Verfahren). Die
Fälle müssen sich auf mindestens 3 verschiedene Bereiche des
§ 14b Nr. 1 bis 8 beziehen.

j) Miet- und Wohnungseigentumsrecht: 120 Fälle, davon min-
destens 60 gerichtliche Verfahren. Mindestens 60 Fälle müssen
sich auf die in § 14c Nr. 1 und 3 bestimmten Bereiche bezie-
hen.

k) Verkehrsrecht: 160 Fälle, davon mindestens 60 gerichtliche
Verfahren. Die Fälle müssen sich auf mindestens 3 verschie-
dene Bereiche des § 14d Nr. 1 bis 4 beziehen.

l) Bau- und Architektenrecht: 80 Fälle, davon mindestens 40
gerichtliche Verfahren (davon mindestens 6 selbständige
Beweisverfahren).

m) Erbrecht: 80 Fälle, davon mindestens 20 rechtsförmliche
Verfahren (davon höchstens 10 Verfahren der freiwilligen

Gerichtsbarkeit). Die Fälle müssen sich auf die in § 14f Nr. 1
bis 5 bestimmten Bereiche beziehen.

n) Transport- und Speditionsrecht: 80 Fälle, davon mindestens
20 gerichtliche Verfahren oder Schiedsverfahren. Die Fälle
müssen sich auf den in § 14g Nr. 1 bestimmten Bereich und
mindestens zwei weitere Bereiche der Nr. 2 bis 7 beziehen.

III. Ergänzung des § 14 FAO

§ 14 FAO wird nach § 14 lit. a) FAO wie folgt ergänzt:

1. § 14b Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Medizin-
recht

Für das Fachgebiet Medizinrecht sind besondere Kenntnisse
nachzuweisen in den Bereichen:

1. Recht der medizinischen Behandlung, insbesondere

a) zivilrechtliche Haftung,

b) strafrechtliche Haftung,

2. Recht der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung,
insbesondere Vertragsarzt- und Vertragszahnarztrecht, sowie
Grundzüge der Pflegeversicherung,

3. Berufsrecht der Heilberufe, insbesondere

a) ärztliches Berufsrecht,

b) Grundzüge des Berufsrechts sonstiger Heilberufe,

4. Vertrags- und Gesellschaftsrecht der Heilberufe, einschließ-
lich Vertragsgestaltung,

5. Vergütungsrecht der Heilberufe,
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6. Krankenhausrecht einschließlich Bedarfsplanung, Finanzie-
rung und Chefarztvertragsrecht,

7. Grundzüge des Arzneimittel- und Medizinprodukterechts,
8. Grundzüge des Apothekenrechts,
9. Besonderheiten des Verfahrens- und Prozessrechts.

2. § 14c FAO Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Miet-
und Wohnungseigentumsrecht
Für das Fachgebiet Miet- und Wohnungseigentumsrecht sind
besondere Kenntnisse nachzuweisen in den Bereichen:
1. Recht der Wohnraummietverhältnisse,
2. Recht der Gewerberaummietverhältnisse und Pachtrecht,
3. Wohnungseigentumsrecht,
4. Maklerrecht, Nachbarrecht und Grundzüge des Immobilien-

rechts,
5. Miet- und wohnungseigentumsrechtliche Bezüge zum

öffentlichen Recht, einschließlich Steuerrecht,
6. Miet- und wohnungseigentumsrechtliche Besonderheiten

des Verfahrens- und Vollstreckungsrechts.

3. § 14d FAO Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Ver-
kehrsrecht
Für das Fachgebiet Verkehrsrecht sind besondere Kenntnisse
nachzuweisen in den Bereichen:
1. Verkehrszivilrecht, insbesondere das Verkehrshaftungsrecht

und das Verkehrsvertragsrecht,
2. Versicherungsrecht, insbesondere das Recht der Kraftfahrt-

versicherung, der Kaskoversicherung sowie Grundzüge der
Personenversicherungen,

3. Verkehrsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
4. Recht der Fahrerlaubnis,
5. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung.

4. § 14e FAO Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Bau-
und Architektenrecht
Für das Fachgebiet Bau- und Architektenrecht sind besondere
Kenntnisse nachzuweisen in den Bereichen:
1. Bauvertragsrecht,
2. Recht der Architekten und Ingenieure,
3. Recht der öffentlichen Vergabe von Bauaufträgen,
4. Grundzüge des öffentlichen Baurechts,
5. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung.

5. § 14f Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Erbrecht
Für das Fachgebiet Erbrecht sind besondere Kenntnisse nachzu-
weisen in den Bereichen:
1. materielles Erbrecht unter Einschluss erbrechtlicher Bezüge

zum Familien-, Gesellschafts-, Stiftungs- und Sozialrecht,
2. Internationales Privatrecht im Erbrecht,
3. vorweggenommene Erbfolge, Vertrags- und Testamentsge-

staltung,
4. Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung, Nachlassin-

solvenz und Nachlasspflegschaft,
5. steuerrechtliche Bezüge zum Erbrecht,
6. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung.

6. § 14g Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Transport-
und Speditionsrecht

Für das Fachgebiet Transport- und Speditionsrecht sind beson-
dere Kenntnisse nachzuweisen in den Bereichen:

1. Recht des nationalen und grenzüberschreitenden Straßen-
transports einschließlich des Rechts der allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Transportversicherungsbe-
dingungen,

2. Recht des nationalen und grenzüberschreitenden Transports
zu Wasser, auf der Schiene und in der Luft,

3. Recht des multimodalen Transports,

4. Recht des Gefahrguttransports, einschließlich diesbezügli-
cher Straf- und Bußgeldvorschriften,

5. Speditionsversicherungsrecht,

6. Internationales Privatrecht,

7. Zollrecht und Zollabwicklung im grenzüberschreitenden
Verkehr sowie Verkehrssteuern,

8. Besonderheiten der Prozessführung und Schiedsgerichtsbar-
keit.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ausgefertigt.

2. Bescheid des Bundesministeriums der Justiz vom
25.2.2005, eingegangen bei der Bundesrechtsanwaltskammer
am 28.2.2005

An den
Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer
Herrn Rechtsanwalt und Notar
Dr. Bernhard Dombek
Littenstraße 9
10179 Berlin

Sehr geehrter Herr Dr. Dombek,

die Beschlüsse der Satzungsversammlung bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer vom 22./23. November 2004 zur Ände-
rung der Fachanwaltsordnung, die Sie mit Schreiben vom
16. Dezember 2004 übermittelt haben, sind gemäß § 191e der
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) geprüft worden. Ich habe
keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Satzungs-
beschlüsse.

Bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Beschlusses, eine Fach-
anwaltsbezeichnung für das Transport- und Speditionsrecht
einzuführen, bin ich von dem Verständnis ausgegangen, dass
der Oberbegriff „Recht des Transports“, der in dem Katalog der
nachzuweisenden besonderen Kenntnisse verwendet wird,
auch das dort nicht gesondert erwähnte Speditions- und Lager-
recht umfasst, auch wenn der Katalog sich insoweit zu der
Fachanwaltsbezeichnung selbst („Transport- und Speditions-
recht“) in Widerspruch setzt und deshalb zu Miss-
verständnissen Anlass geben könnte.

Die Rechtmäßigkeitsprüfung ist auf der Grundlage der gegen-
wärtigen Marktverhältnisse erfolgt. Änderungen der tatsächli-
chen Gegebenheiten könnten unter Umständen dazu führen,
dass Änderungen der Fachanwaltsordnung erforderlich sind,
damit ihre Vorschriften auch künftig als rechtmäßig beurteilt
werden können. Ich begrüße es daher, dass die Satzungsver-
sammlung sich bereits mit der Frage befasst, ob die Fachan-
waltsordnung, insbesondere im Hinblick auf die Fallzahlen,
reformiert werden muss. Insoweit möchte ich auf zwei
Gesichtspunkte hinweisen, die mir wichtig sind: Zum einen
sollten die Anforderungen der Fachanwaltsordnung so sein,
dass auch künftig alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
einschließlich der Berufsanfänger eine faire Chance haben,
Fachanwältin oder Fachanwalt zu werden. Zum anderen sollte

Berlin, den 17.12.2004 Bamberg, den 29.11.2004
gez. Dr. Dombek gez. Böhnlein

Vorsitzender Schriftführer
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besonders bedacht werden, dass durch die Festlegung von
gerichtlichen Fallzahlen unter Umständen das Interesse an
einer außergerichtlichen Streitbeilegung beeinträchtigt werden
könnte.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Brigitte Zypries

3. In-Kraft-Treten

Die Änderungen treten am 1.7.2005 in Kraft.

Beschlüsse der 4. Sitzung der 3. Satzungsversammlung bei der
Bundesrechtsanwaltskammer am 21.2.2005 in Berlin

Neufassung der Geschäftsordnung

Aufgrund § 191a Abs. 3 Bundesrechtsanwaltsordnung gibt sich
die Satzungsversammlung diese Geschäftsordnung:

§ 1 Einberufung

(1) Die Satzungsversammlung wird durch den Präsidenten der
Bundesrechtsanwaltskammer schriftlich einberufen. Dies
kann auch durch Telefax geschehen. Die Ladungsfrist
beträgt mindestens einen Monat.

(2) Termin und Ort der Satzungsversammlung sollen in den
Mitteilungen der Bundesrechtsanwaltskammer öffentlich
bekannt gemacht werden. Form oder Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der
Einberufung.

§ 2 Vorbereitung der Satzungsversammlung

(1) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung der Satzungsver-
sammlung fest.

(2) Ein Gegenstand ist auf die Tagesordnung zu setzen, wenn
dies von mindestens fünf Rechtsanwaltskammern, einem
stimmberechtigten Mitglied oder einem Ausschuss der Sat-
zungsversammlung unter Angabe des Gegenstandes schrift-
lich beantragt wird.

(3) Alle Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung, die spä-
testens bis zum zehnten Tag vor Beginn der Sitzung bei der
Geschäftsstelle eingegangen sind, sind den Mitgliedern der
Satzungsversammlung sodann unverzüglich zu übersen-
den.

(4) Die Satzungsversammlung kann zu einzelnen Rechts- oder
Sachgebieten sowie zur Vorbereitung eines jeden Tages-
ordnungspunktes Berichterstatterinnen/Berichterstatter
bestellen, Gutachter beauftragen oder Ausschüsse einset-
zen.

(5) Berichterstatterinnen/Berichterstatter und Mitglieder von
Ausschüssen können nur Mitglieder der Satzungsversamm-
lung sein. Die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden und
deren Stellvertreter.

§ 3 Antragstellung

(1) Anträge zur Änderung der Berufsordnung und der Fachan-
waltsordnung sind zulässig, wenn sie von einem Ausschuss
der Satzungsversammlung oder den fünf Rechtsanwaltskam-
mern, die nach § 191c BRAO die Einberufung der Satzungs-
versammlung oder nach § 2 Abs. 2 Geschäftsordnung einen
Gegenstand zur Tagesordnung beantragt haben, oder einem
stimmberechtigten Mitglied der Satzungsversammlung
gestellt werden.

(2) Der Antrag bedarf der Textform. Die beantragte Änderung
muss unter Benennung der zu ändernden Vorschrift im
Wortlaut formuliert werden und eine kurze Begründung in
Textform enthalten. Aus dem Antrag muss die Einhaltung
der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Abs. 1 hervorgehen.

(3) Anträge zur Änderung der Berufsordnung und der Fachan-
waltsordnung können von der Satzungsversammlung
behandelt werden, wenn sie spätestens bis zum zehnten Tag
vor Beginn der Sitzung bei der Geschäftsstelle eingegangen
sind. Sie sind den Mitgliedern der Satzungsversammlung
unverzüglich zu übersenden.

(4) Jedes Mitglied der Satzungsversammlung kann zu Anträgen
zur Änderung der Berufsordnung und der Fachanwaltsord-
nung jederzeit seinerseits Änderungsanträge stellen. Diese
Änderungsanträge bedürfen der Textform und des Namens
des Antragstellers; sie sollen eine kurze Begründung in Text-
form enthalten.

(5) Andere Anträge als solche zur Änderung der Berufsordnung
und der Fachanwaltsordnung können von allen Mitgliedern
der Satzungsversammlung jederzeit gestellt werden. Sie sol-
len in Textform verfasst sein und den Namen des Antragstel-
lers enthalten.

§ 4 Öffentlichkeit

(1) Die Satzungsversammlung ist öffentlich. Sie kann im Ein-
zelfall mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder beschließen, die Öffentlichkeit auszuschlie-
ßen.

(2) Ausschüsse tagen nicht öffentlich.

§ 5 Leitung der Versammlung

(1) Den Vorsitz der Satzungsversammlung führt der Präsident
der Bundesrechtsanwaltskammer.

(2) In der Versammlung wird der Vorsitzende durch den ältes-
ten anwesenden Vizepräsidenten der Bundesrechtsanwalts-
kammer vertreten, bei Abwesenheit aller Vizepräsidenten
durch den ältesten anwesenden Kammerpräsidenten.

(3) Außerhalb der Sitzungen richtet sich seine Vertretung nach
den entsprechenden Bestimmungen der Organisationssat-
zung der Bundesrechtsanwaltskammer.

(4) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Satzungs-
versammlung. Der Vorsitzende ist berechtigt, die Sitzung zu
unterbrechen.

(5) Der Vorsitzende bestimmt die gemeinsame Beratung gleich-
artiger oder im Sachzusammenhang stehender Verhand-
lungsgegenstände. Eine Trennung kann durch Geschäftsord-
nungsbeschluss der Satzungsversammlung erfolgen.

(6) Der Vorsitzende bestimmt Termin und Ort der nächsten Sit-
zung der Satzungsversammlung, sofern die Versammlung
dies nicht selbst festgesetzt hat.

§ 6 Wortmeldung und Worterteilung

(1) Der Vorsitzende erteilt entsprechend der Reihenfolge der
Meldungen das Wort. Er darf hiervon abweichen, um Gele-
genheit zu geben, Gegenmeinungen vorzutragen.

(2) Die Rednerinnen/Redner sprechen grundsätzlich im freien
Vortrag. Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen. Die
Redezeit ist auf zehn Minuten beschränkt. Auf den Ablauf
der Redezeit weist der Vorsitzende die Rednerin/den Redner
hin. Die Satzungsversammlung kann die Redezeit verlän-
gern. Nach Ablauf der Redezeit entzieht der Vorsitzende
nach einmaliger Mahnung das Wort.
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(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, eine Rednerin/einen Redner
auf den Gegenstand der Verhandlung hinzuweisen und
ihm bei wiederholter Zuwiderhandlung das Wort zu entzie-
hen.

(4) Für Anträge zur Geschäftsordnung ist jederzeit das Wort zu
erteilen. Diese Anträge bedürfen nicht der Textform.

§ 7 Schluss der Aussprache

(1) Ist die Rednerliste erschöpft und meldet sich niemand zu
Wort, so erklärt der Vorsitzende die Aussprache für
geschlossen.

(2) Die Satzungsversammlung kann jederzeit auf Antrag eines
ihrer Mitglieder den Schluss der Aussprache zu einem
Tagesordnungspunkt oder zu einem Antrag zur Geschäfts-
ordnung beschließen. Der Antrag auf Schluss der Ausspra-
che kann auch mit der Maßgabe gestellt werden, dass vor
Schluss der Aussprache die bei der Antragstellung vorliegen-
den Wortmeldungen noch zuzulassen sind. Dieser Antrag
bedarf nicht der Textform.

(3) Über diese Anträge ist ohne Aussprache zu beschließen.
Der Vorsitzende hat jedoch je einer Rednerin/einem Redner
für und gegen die Verfahrensanträge das Wort zu erteilen.

(4) Die Sitzung kann nur vertagt werden, wenn die Satzungs-
versammlung dies beschließt.

§ 8 Beschlussfassung

(1) Nach Schluss der Aussprache lässt der Vorsitzende über die
Anträge zum Tagesordnungspunkt abstimmen, über den
nach seiner Entscheidung weitestgehenden zuerst.

(2) Wird vor Beginn einer Abstimmung die Beschlussfähigkeit
von einem Mitglied der Satzungsversammlung bezweifelt,
so ist in Verbindung mit der Abstimmung die Beschlussfä-
higkeit durch Zählen der Stimmen festzustellen. Der Vorsit-
zende kann die Abstimmung kurze Zeit aussetzen.

§ 9 Abstimmung

(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen mit Stimmkarte.

(2) Der Vorsitzende kann namentliche oder eine andere Art der
Abstimmung anordnen; namentliche oder geheime Abstim-
mung ist anzuordnen, wenn dies von zehn stimmberechtig-
ten Mitgliedern der Satzungsversammlung beantragt wird.

(3) Das Abstimmungsergebnis wird vom Vorsitzenden festge-
stellt. Wird eine bestimmte Mehrheit vorgeschrieben, stellt
der Vorsitzende ausdrücklich fest, ob die erforderliche
Mehrheit vorliegt.

§ 10 Protokoll und dessen Berichtigung

(1) Über den wesentlichen Verlauf und die Beschlüsse der Sat-
zungsversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von
dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen
und bei der Geschäftsstelle zu verwahren ist.

(2) Jedem Mitglied der Satzungsversammlung ist binnen sechs
Wochen, spätestens zwei Wochen vor Beginn der nächsten
Sitzung, eine Abschrift des Protokolls zuzuleiten.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten des Protokolls können jederzeit
vom Vorsitzenden und dem Schriftführer von Amts wegen
berichtigt werden. Anträge auf Berichtigung von Beschluss-
wiedergaben können binnen einer Frist von einem Monat
nach Zugang des Protokolls bei der Geschäftsstelle ange-
bracht werden. Jeder Berichtigungsantrag ist mit den Stel-
lungnahmen des Vorsitzenden und des Schriftführers inner-
halb einer weiteren Frist von einem Monat seit dem Zugang
des Berichtigungsantrages mit dem Entscheidungsvorschlag
des Vorsitzenden an die Teilnehmer der Satzungsversamm-

lung zu versenden. Entsprechend dem Entscheidungsvor-
schlag wird verfahren, wenn nicht die Mehrheit der Teilneh-
mer der Satzungsversammlung innerhalb eines weiteren
Monats seit Zugang des Entscheidungsvorschlages wider-
spricht. Im Übrigen wird das Protokoll auf der nächsten Sat-
zungsversammlung genehmigt.

(4) Protokoll, Protokollberichtigungsanträge und Entschei-
dungsvorschlag gelten am dritten Tage nach der Absendung
als zugegangen.

(5) Jedes Mitglied der Satzungsversammlung hat das Recht, Ein-
sicht in die Sitzungsprotokolle der Satzungsversammlung
und der Ausschüsse zu nehmen. Anderen Personen kann
der Vorsitzende der Satzungsversammlung Einsicht gewäh-
ren, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.

§ 11 Begründung der Beschlüsse zur Änderung der Berufsord-
nung oder Fachanwaltsordnung

Dem Beschluss zur Änderung der Berufsordnung oder Fachan-
waltsordnung soll mit Übermittlung an das Bundesministerium
der Justiz nach § 191e Bundesrechtsanwaltsordnung eine vom
Vorsitzenden in Abstimmung mit dem Antragsteller verfasste
Begründung beigefügt werden.

§ 12 Ausschüsse

(1) Jedes Mitglied der Satzungsversammlung kann Mitglied in
den von der Satzungsversammlung eingesetzten Ausschüs-
sen werden, es sei denn, die Satzungsversammlung
beschließt etwas anderes.

(2) Der Vorsitzende teilt der Satzungsversammlung nach der
Einsetzung eines Ausschusses dessen Zusammensetzung
mit. Stimmberechtigt in einem Ausschuss sind nur die der
Satzungsversammlung durch den Vorsitzenden bekannt
gegebenen Mitglieder. Neueintritt und Ausscheiden aus
einem Ausschuss teilt der Vorsitzende der Satzungsver-
sammlung mit.

(3) Der Vorsitzende eines Ausschusses kann im Einzelfall Gäste
zu den Ausschusssitzungen zulassen.

(4) Der Ausschuss erledigt die ihm von der Satzungsversamm-
lung übertragenen Aufgaben. Er kann darüber hinaus in den
ihm zugewiesenen Rechts- oder Sachgebieten Anträge in
der Satzungsversammlung stellen.

(5) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend ist. Die Abstimmungen im Aus-
schuss erfolgen mit der einfachen Mehrheit der nach
Absatz 2 stimmberechtigten teilnehmenden Mitglieder. Der
Ausschuss kann auch schriftlich oder im Wege der Telekom-
munikation abstimmen, sofern kein Ausschussmitglied dem
widerspricht.

(6) § 10 gilt für den Ausschuss entsprechend.

§ 13 Einsprüche über Entscheidungen des Vorsitzenden

Über Entscheidungen des Vorsitzenden, die die Versammlungs-
leitung, die Worterteilung, den Wortentzug oder das Abstim-
mungsverfahren betreffen, entscheidet bei Einspruch die Sat-
zungsversammlung.

§ 14 Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle der Satzungsversammlung ist bei der Bun-
desrechtsanwaltskammer.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ausgefertigt..
Berlin, den 28.2.2005 Bamberg, den 1.3.2005

gez. Dr. Dombek gez. Böhnlein
Vorsitzender Schriftführer
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Fachanwaltsordnung redaktionelle Anpassung des § 6 Abs. 2 b)
FAO1

§ 6 Abs. 2 lit. b) wird wie folgt gefasst:

„dass, wann und von wem im Lehrgang alle das Fachgebiet in
§ 2 Abs. 3, §§ 8 bis 14g betreffenden Bereiche unterrichtet wor-
den sind,“

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ausgefertigt.

1 Bisher vom BMJ noch nicht genehmigt.

Berlin, den 23.2.2005 Bamberg, den 24.2.2005
gez. Dr. Dombek gez. Böhnlein

Vorsitzender Schriftführer

Die 5. Sitzung der 3. Satzungsversammlung findet voraussichtlich am 7.11.2005
in Berlin statt.

Personalien

Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik
Deutschland für Rechtsanwalt Hermann-

Michael Drechsler

Dem langjährigen Vorstandsmitglied der RAK Thüringen, RA
Hermann-Michael Drechsler aus Jena, wurde am 23.2.2005
das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
durch Herrn Justizminister Harald Schliemann persönlich über-
reicht. RA Drechsler war 1990 an der Errichtung der RAK Thü-
ringen beteiligt und ist seitdem ununterbrochen Vorstandsmit-
glied. Bis heute betreut er den Arbeitsbereich Gebührenangele-
genheiten als Vorsitzender der Gebührenabteilung. Seit 1990
ist Drechsler Mitglied der Tagung der Gebührenreferenten der
RAKn.

RA Dr. Michael Burmann
Präsident der RAK Thüringen

Justizsenatorin Schubert verleiht Verdienst-
kreuz am Bande an Peter Michael Kupsch

– 30 Jahre Engagement für Berliner
Anwaltschaft

Justizsenatorin Karin Schubert verleihte Rechtsanwalt und
Notar a. D. Peter Michael Kupsch am 24.1.2005 das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen einer feierlichen Stunde in der Senats-
verwaltung für Justiz.

Justizsenatorin Karin Schubert: „Ein so langes und zeitaufwän-
diges Engagement für die Rechtsanwaltskammer Berlin und
zugleich für das Berufsausbildungswesen ist wirklich sehr
beeindruckend. Es überrascht daher nicht, dass Peter Michael

Kupsch danach weitere 12 Jahre ehrenamtlich als Anwaltsrich-
ter tätig war und viele Jahre als Präsident des Berliner Gerichts
für die Berufsgerichtsbarkeit der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte Leitungsfunktionen übernommen hat.“

Er war aber nicht nur 30 Jahre für den Berufsstand der Rechts-
anwälte ehrenamtlich tätig, sondern zugleich Vorstandsmit-
glied der Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes Ber-
lin, Mitglied des Aufsichtsrates der DAK-Schwesternschaft
gemeinnützige Krankenhaus GmbH, Vorstand der Elsbeth-
Seidel-Stiftung und Beisitzer im Vorstand der Maria Falken-
berg Weimann und Dr. Ernst Heinitz-Stiftung. Es ist mir eine
besondere Freude für dieses vielseitige Engagement im
Namen des Bundespräsidenten eine solch hohe Ehrung zu
verleihen.“

Der 1934 geborene Berliner Peter Michael Kupsch studierte in
Lausanne, Innsbruck und Berlin Rechtswissenschaften. Beide
juristische Staatsexamen legte er in Berlin ab. 1961 wurde er
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Zusätzlich war er von
1973 bis 2004 als Notar in Berlin zugelassen. Neben seiner
Rechtsanwaltstätigkeit gehörte er dem Vorstand der Rechtsan-
waltskammer Berlin an. Er war dort 8 Jahre lang Schatzmeis-
ter und anschließend bis 1991 Vizepräsident der Rechtsan-
waltskammer. Danach war er 12 Jahre lang Mitglied des
Anwaltsgerichtshofes und von 1995 bis 2003 dessen Präsi-
dent.

Als Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Berlin war
Herr Kupsch seit 1973 Beauftragter der Rechtsanwaltskammer
Berlin für das Berufsausbildungswesen. Er war lange Jahre Mit-
glied des Ausschusses für Berufsbildung der Bundesrechtsan-
waltskammer und hat Prüfungen für Bürovorsteher in Anwalts-
und Notarfach bei der Rechtsanwaltskammer Berlin abgenom-
men. Auch nachdem Herr Kupsch Schatzmeister und später
Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer wurde, hat er seine
Funktionen im Bereich der Ausbildung der damaligen Rechts-
anwalts- und Notariatsgehilfen, heute Rechtsanwalts- und
Notariatsfachangestellten, beibehalten.

Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Justiz v. 24.1.2005


